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I. Allgemeine Bewertung  

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt die Aufnahme von EMDR als 

Methode im Rahmen eines umfassenden Behandlungskonzeptes der Verhaltensthe-

rapie, tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder analytischen Psychothera-

pie bei erwachsenen Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung an-

wendbaren Behandlungsmethode unter Anlage 1 Nummer I.3 der Psychotherapie-

Richtlinie.  

 

Die BPtK teilt die Einschätzung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), dass 

die dem Beschlussentwurf zugrundeliegenden Ergebnisse der Nutzenbewertung der 

EMDR-Methode bei Erwachsenen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen trotz 

einiger methodischer Limitationen der in der Metaanalyse des G-BA eingeschlossenen 

Primärstudien einen deutlichen Hinweis auf den Nutzen der EMDR-Methode bei dieser 

Patientengruppe liefern. Dieses Ergebnis stimmt auch überein mit den Befunden an-

derer Metaanalysen und Systematischen Reviews (insbesondere Bisson & Andrew, 

2007 und Committee on Treatment of Posttraumatic Stress Disorder, 2008), den Er-

gebnissen der Evidenzbewertungen im Rahmen von methodisch hochwertigen Leitli-

nien zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung (u. a. Flatten et al., 

2011 und NICE, 2005) und dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Psycho-

therapie zur EMDR-Methode (WBP, 2006).  

 

Aus Sicht der BPtK ist es daher sachgerecht, dass EMDR künftig im Anhang 1 der 

Psychotherapie-Richtlinie als Behandlungsmethode aufgenommen wird, die bei Er-

wachsenen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung ambulant zulasten der ge-

setzlichen Krankenversicherung im Rahmen aller Richtlinienpsychotherapieverfahren 

erbracht werden kann. Wie bereits in der Stellungnahme vom 4. August 2011 darge-

legt, hält die BPtK in diesem Zusammenhang die in dem Beschlussentwurf des G-BA 

vorgeschlagene Regelung, dass EMDR ausschließlich im Rahmen eines Gesamtbe-

handlungsplans eines der Richtlinienverfahren erbracht werden kann, für fachlich ge-

boten und angemessen. Diese Einbettung der EMDR-Methode in den Gesamtbehand-

lungsplan eines Richtlinienverfahrens ist zum einen mit Blick auf die hohe Komorbidi-

tätsrate psychischer Störungen bei der Posttraumatischen Belastungsstörung, zum 
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anderen auch deswegen geboten, weil traumatische Erlebnisse nicht nur Posttrauma-

tische Belastungsstörungen zur Folge haben, sondern auch andere psychische Er-

krankungen, wie z. B. depressive Störungen, Angststörungen etc. (Seidler et al., 

2011). Generell ist die Sicherung einer umfassenden psychotherapeutischen Gesamt-

behandlungsplanung einschließlich der lege artis durchzuführenden Differenzialdiag-

nostik und Indikationsstellung für die Patientinnen und Patienten erforderlich.  

 

Insgesamt ermöglicht der vorgelegte Beschlussentwurf eine Klarstellung der bereits 

gelebten Praxis durch eine explizite Integration der EMDR-Methode in die bestehen-

den Regelungen der Psychotherapie-Richtlinie. 

 

II. Aufnahme der EMDR als Behandlungsmethode in Anlage 1 Num-

mer I 

Die BPtK hat bereits in ihrer Stellungnahme vom 4. August 2011 auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, dass EMDR in den Gesamtbehandlungsplan eines Richtlinienverfahrens 

integriert wird. Ein wichtiges Argument hierfür ist die hohe Komorbiditätsrate bei Pati-

enten mit der Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Durch eine Ein-

bettung der EMDR-Behandlung in den Gesamtbehandlungsplan eines Richtlinienver-

fahrens kann grundsätzlich sichergestellt werden, dass eine vorherige, parallele oder 

anschließende Behandlung der komorbiden psychischen Erkrankungen sinnvoll ge-

plant wird und aufeinander abgestimmt erfolgen kann und somit eine isolierte Fokus-

sierung auf die Posttraumatische Belastungsstörung vermieden wird.  

 

In der Stellungnahme vom 4. August 2011 hat die BPtK hierzu insbesondere auf die 

epidemiologischen Forschungsbefunde aus dem National Comorbidity Survey-Repli-

cation (NCS-R) angeführt, wonach bei 75 Prozent der Patienten mit der 12-Monats-

Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung in diesem Zeitraum mindestens 

eine weitere psychische Störung diagnostiziert werden konnte (Kessler et al., 2005). 

Inzwischen liegen mit den ersten Publikationen zum DEGS auch für Deutschland ak-

tuelle Ergebnisse aus einer bevölkerungsrepräsentativen epidemiologischen Studie 

vor (Jacobi et al., 2014; Mack et al., 2014). Danach weisen circa 80 Prozent der Pati-

enten mit der 12-Monats-Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung min-
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destens eine weitere psychische Störung auf, 37,5 Prozent sogar drei oder mehr wei-

tere psychische Störungen. Im Vergleich zu den Gruppen der substanzbezogenen Stö-

rungen, Angststörungen und affektiven Störungen fällt damit die psychische Komorbi-

ditätsrate bei Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung überproporti-

onal hoch aus.  

 

Aber auch hinsichtlich der Vorbedingungen für eine EMDR-Behandlung wie dem Auf-

bau einer tragfähigen Beziehung, der Entwicklung eines umfassenden Störungsmo-

dells der psychischen Erkrankungen vor dem Hintergrund der Biographie des Patien-

ten und der erforderlichen Stabilisierung des Patienten sowie der Sicherung des lang-

fristigen Behandlungserfolgs ist der Einsatz von diagnostischen Methoden und thera-

peutischen Interventionen des jeweiligen Richtlinienverfahrens erforderlich. Viele der 

in den EMDR-Protokollen dargestellten Vorgehensweisen kommen im Rahmen einer 

traumaadaptierten Psychotherapie in allen Psychotherapieverfahren zur Anwendung 

und sind nicht EMDR-spezifisch. Insofern bedarf die Anwendung von EMDR der In-

tegration in eine traumaadaptierte Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte 

Psychotherapie oder analytische Psychotherapie. In diesem Zusammenhang folgt die 

BPtK hinsichtlich der Einbettung von EMDR in eine analytische Psychotherapie dem 

im Abschnitt 2.5 beschriebenen Resümee der Expertenanhörung vom 11. Juni 2014, 

dass die Anwendung der EMDR-Behandlung nur im Rahmen eines modifizierten, re-

gressionsbegrenzenden Vorgehens der analytischen Psychotherapie im Sitzen erfol-

gen sollte.  

 

Für eine regelhafte Einbettung von EMDR in den Gesamtbehandlungsplan der 

traumaadaptierten Anwendung eines Richtlinienverfahrens sprechen schließlich auch 

die Designs der Studien zur Wirksamkeit der EMDR-Behandlung. So beschränkt sich 

in vielen klinischen Studien der EMDR-spezifische Anteil der Intervention auf wenige 

Therapiesitzungen (z. B. Ironson et al., 2002; Vaughan et al., 1994) und EMDR kommt 

als eine therapeutische Methode im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans zur An-

wendung (Frommberger & Sack, 2008, S. 360). Dies spiegelt sich auch in den Vorga-

ben der Fachgesellschaft EMDRIA e.V. zur Erlangung des Zertifikats der Fachgesell-

schaft wider, wonach „mindestens 50 Zeitstunden Therapieerfahrung mit EMDR (Sti-

mulationsstunden, davon mindestens 80 % Traumabearbeitung) mit mindestens 25 



Stellungnahme 
 

Seite 6 von 10 

Klienten“ nachzuweisen sind (EMDRIA, 2014). Bei einer resultierenden durchschnittli-

chen Relation von zwei Zeitstunden Stimulation mittels der EMDR-Methode pro Klient 

fokussiert die nachzuweisende Qualifikation in der praktischen Anwendung der EMDR-

Methode demnach nahezu ausschließlich auf diesen EMDR-spezifischen Behand-

lungsteil.  
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III. Fachliche Befähigung für die Anwendung der EMDR 

In dem Beschlussentwurf des GKV-Spitzenverbandes und der Patientenvertretung ist 

im Unterschied zum Vorschlag der KBV für die Nummer I.3 der Anlage 1 der Psycho-

therapie-Richtlinie der ergänzende Satz „Die Anwendung setzt eine hinreichende fach-

liche Befähigung voraus.“ eingefügt. Grundsätzlich gilt für die Anwendung aller psy-

chotherapeutischer Verfahren, Methoden und Techniken bereits aus berufsrechtlichen 

Gründen, dass diese stets eine hinreichende fachliche Befähigung voraussetzt. Daher 

stellte die exklusive Betonung der Voraussetzungen einer hinreichenden fachlichen 

Befähigung nur für die Anwendungen der EMDR-Methode einen systematischen 

Bruch in der Ausgestaltung der Psychotherapie-Richtlinie dar und könnte fälschlicher-

weise im Umkehrschluss signalisieren, dass für die Anwendung anderer Verfahren, 

Methoden oder Techniken geringere Anforderungen gelten. Sofern über die Einfügung 

dieses Satzes in Nummer I.3 der Anlage 1 der Psychotherapie-Richtlinie auf eine ge-

wünschte Definition von Qualifikationsanforderungen für die Erbringung der EMDR-

Methode im Rahmen eines umfassenden Gesamtbehandlungskonzepts eines Richtli-

nienverfahrens verwiesen werden soll, sind hierzu die bestehenden Regelungen des 

§ 27 Psychotherapie-Richtlinie bereits ausreichend und angemessen. Die BPtK spricht 

sich daher dafür aus, den Satz 2 in Nummer I.3 der Anlage 1 der Psychotherapie-

Richtlinie in dem Beschlussentwurf des GKV-Spitzenverbandes und der Patientenver-

tretung zu streichen und dem Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu 

folgen.  

 

Darüber hinaus möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass für die zur ambu-

lanten psychotherapeutischen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

zugelassenen Psychotherapeuten gilt, dass sie bereits über eine im Rahmen ihrer 

Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten bzw. ihrer ärztlichen Weiterbildung erworbene Fachkunde in Ver-

haltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder analytischer Psy-

chotherapie verfügen. Dabei ist eine Qualifikation in EMDR vielfach bereits in die Aus- 

und Weiterbildungscurricula der genannten Berufsgruppen integriert. Eine berufsrecht-

lich geregelte spezifische Aus- oder Weiterbildung in EMDR existiert in Deutschland 

dagegen nicht. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass die EMDR-Behandlung im 
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Verlauf ihrer Weiterentwicklung um traumaspezifische psychotherapeutische Techni-

ken und Behandlungsstrategien ergänzt wurde, die wesentlich den bestehenden Richt-

linienverfahren entlehnt bzw. im Kontext der allgemeinen störungsspezifischen Psy-

chotherapieforschung entwickelt wurden. Eine berufsrechtlich geregelte spezifische 

Weiterbildung oder curriculare Fortbildung in der EMDR-Methode wäre daher nicht zu 

rechtfertigen.  

 

Für die Anwendung von EMDR als Methode im Rahmen eines umfassenden Behand-

lungskonzeptes eines Richtlinienverfahrens ist vielmehr eine breitere psychotrauma-

tologische Kompetenz erforderlich, die neben psychotherapeutischen Kompetenzen 

wie z. B. der Stellung der Differenzialindikation für die verschiedenen traumaadaptier-

ten Behandlungsmethoden, Kompetenzen in den Methoden der traumaspezifischen 

Stabilisierung, der Affektregulation und Ressourcenaktivierung oder der Kriseninter-

vention auch EMDR einschließt. Vor diesem Hintergrund hat die Ostdeutsche Psycho-

therapeutenkammer eine curriculare Fortbildung entwickelt (OPK, 2012), die eine 

breite Qualifikation in Psychotraumatherapie unter Einbezug von EMDR zum Gegen-

stand hat. Darüber hinaus wird von Seiten der BPtK zurzeit die Entwicklung einer struk-

turierten curricularen Fortbildung in Psychotraumatherapie/Psychotraumatologie ge-

meinsam mit der Bundesärztekammer angestrebt.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass bei der An-

wendung von psychotherapeutischen Verfahren, Methoden und Techniken bereits be-

rufsrechtlich der Grundsatz zum Tragen kommt, dass es den Psychotherapeuten nur 

gestattet ist, diejenigen Behandlungsmethoden anzuwenden, für die sie auch hinrei-

chend qualifiziert sind. Somit gehört es losgelöst von möglichen Vorgaben der Psy-

chotherapie-Richtlinie oder der Psychotherapie-Vereinbarungen zur den Berufspflich-

ten der Psychotherapeuten und Ärzte, sich insbesondere über Fortbildungen auf dem 

aktuellen Stand des medizinischen/psychotherapeutischen Wissens zu halten, insbe-

sondere hinsichtlich der von ihnen angewandten Behandlungsmethoden und der be-

handelten Erkrankungen. Von Seiten der Psychotherapeuten werden dabei insbeson-

dere Fortbildungen zur Behandlung von Traumafolgestörungen stark nachgefragt. 

Eine dezidierte Vorgabe von Qualifikationsanforderungen für die Anwendung der 

EMDR-Methode erscheint daher aus Sicht der BPtK nicht erforderlich und sollte hin-

sichtlich möglicher Fehlanreize und unerwünschten Folgen genauer geprüft werden.  
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